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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.11.1966

Norm

ABGB §530 A

ABGB §653

Rechtssatz

Eine Reallast stellt zwar die Belastung einer Liegenschaft mit der Haftung für Leistungen des jeweiligen Eigentümers

dar, doch muß nicht notwendigerweise auch der jetzige Eigentümer verp5ichtet sein. Das Legat, die Reinerträgnisse

einer Liegenschaft jemanden auszuzahlen, kann als Reallast aufgefaßt werden.
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